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I. Einleitung  Zum Verfahren 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat den Referentenentwurf zum Vergabebeschleuni-

gungsgesetz am Donnerstag, den 24.07.2025, veröffentlicht und Verbände und Länder zur Abgabe einer Stellung-

nahme bis zum Montag, den 27.07.2025, 16 Uhr, aufgefordert. Die kurze Abgabefrist von nicht einmal drei vollen 

Werktagen lässt eine ausführliche Prüfung und abschließende Bewertung des Gesetzesentwurfes nicht zu. Ange-

sichts der Höhe des öffentlichen Auftragsvolumen von jährlich dreistelliger Milliardenbeträge (132 Milliarden Euro 

in 2022 (Drucksache 20/13199)) wird die Bundesregierung der damit verbundenen Verantwortung und gebotener 

Sorgfaltspflicht nicht gerecht. Durch die sehr kurze Frist wird der Eindruck erweckt, die Länder sowie die interes-

sierte Öffentlichkeit sollen gar nicht ernsthaft an dem Verfahren beteiligt werden.  

 

 

II. Bewertung des Referentenentwurfes 
 

Das Vergabebeschleunigungsgesetz hat zum Ziel, Vergabeverfahren zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu di-

gitalisieren. Im Vergleich zum sogenannten Vergabetransformationspaket der Vorgängerregierung, das zusätzlich 

die öffentliche Beschaffung sozial, ökologisch und innovativ ausrichten wollte, wird damit eine große Chance zur 

Schaffung von Leitmärkten für klimafreundliche Produkte, die heimische Industrieunternehmen in der Transfor-

mation unterstützen würden, vertan.  

Neben einer notwendigen Verzahnung mit einer stringenten aktiven Industriepolitik und angebotsseitigen Förder-

instrumenten wie den Klimaschutzverträgen, den Aufbau einer erneuerbaren Energie- und Wasserstoffinfrastruk-

tur sowie einer Überarbeitung der Energiekostenstruktur, ist es angesichts der Größe der Herausforderungen not-

wendig, auch durch nachfragestimulierende Instrumente die Transformation der Wirtschaft zu flankieren. Eine 

Reform der Vergabegesetze, die das berücksichtigt, könnte genau diese Lücke füllen und zum zentralen Hebel zur 

Schaffung grüner Leitmärkte werden.  

Dafür bedarf es verbindliche Vorgaben und klare Handlungsanweisungen, um den Beschaffenden eine Orientie-

rung an sozialen und ökologischen Kriterien zu ermöglichen und um Rechtssicherheit sowohl für die öffentliche 

Hand als auch für die Unternehmen zu schaffen. Germanwatch fordert, die öffentliche Beschaffung und Auftrags-

vergabe des Bundes, der Länder und Kommunen mit Blick auf klimafreundliche Grundstoffe dahingehend zu re-

formieren, dass für die Phase des Markthochlaufs ein substanzieller Teil der klimafreundlichen Produkte pla-

nungssicher von der öffentlichen Hand abgenommen werden, sich der Staat damit an der Marktschaffung für 

diese Produkte aktiv beteiligt und die Anbieter belohnt, die früh die Investitionsentscheidung in Richtung klima-

neutraler Produktion gefällt haben. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/20241009-vergabetransformationspaket.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/20250724-entwurf-eines-gesetzes-zur-beschleunigung-der-vergabe-oeffentlicher-auftraege.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/131/2013199.pdf
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Insbesondere die ersatzlose Streichung des ursprünglich im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

vorgesehenen neuen Zentralnorm zur nachhaltigen Beschaffung §120a sowie § 22a der Unterschwellenvergabe-

ordnung (UVgO) lassen erkennen, dass soziale und ökologische Beschaffung und Auftragsvergabe der Bundesre-

gierung kein Anliegen ist. Der damit verbundene Ersatz der angedachten SOLL-Regelung durch eine KANN-Rege-

lung ist ein Rückschritt auf den Status Quo ante und ignoriert breit wissenschaftlich getragene und von der Indust-

rie selbst vorangebrachte Argumente. Selbst hinter das hauseigene Konzept Leitmärkte für klimafreundliche 

Grundstoffe des Wirtschaftsministeriums fällt der Referentenentwurf zurück. Auch mit dem Verzicht auf Negativ- 

sowie Positivlisten, also Produktgruppen, die entweder gar nicht mehr beschafft werden sollten, oder Produkte, 

die sich besonders für nachhaltige Beschaffung eignen, wird eine Chance vertan, die Beschaffung rechtssicher und 

simpel auf Nachhaltigkeit auszurichten. Das wird von Germanwatch ausdrücklich bedauert und eine Nachbesse-

rung dahingehend ist dringend erforderlich. 

Zu bemängeln ist außerdem, dass Aspekte der Kreislaufwirtschaft im Vergabebeschleunigungsgesetz nicht be-

rücksichtigt werden. Der Bedeutung, die der Kreislaufwirtschaft für den Industriestandort Deutschland zufällt, wird 

der Gesetzesentwurf damit nicht gerecht. Germanwatch schlägt daher vor, den 

in die allgemeinen Grundsätze des GWB zu überführen. Damit 

würde die Rechtshierarchie zugunsten einer nachhaltigen und kreislaufwirtschaftsorientierten Beschaffung klarer 

und der Auftrag deutlicher. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Ermächtigungsgrundlange befähigt das Bundeswirtschaftsministerium in 

Zukunft, eigenständig die Grundlage für Nachhaltigkeits-, Sozial- und Negativlisten der Allgemeinen Verwaltungs-

vorschrift (AVV) zu erweitern. Germanwatch begrüßt, dass im Vorwort des Referentenentwurfes explizit Stahl und 

Zement als zu berücksichtigende und geeignete Industriegrundstoffe aufgeführt werden. Um dem Ziel der Verein-

fachung und Beschleunigung gerecht zu werden und gleichzeitig Rechtssicherheit zu gewahren sollten in den 

Vergabeverfahren etablierte Labels und Standards berücksichtigt werden. Dafür braucht es eine erweiterte Allge-

meine Verwaltungsvorschrift Klima (AVV Klima), die Bezug nimmt auf etablierte Labels und Standards aus der In-

dustrie und so zuverlässig, transparent und bürokratiearm den Beschaffungs- und Vergabestellen eine zukunfts-

belastbare Grundlagen an. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwiefern durch das Vergabetransformationspaket gezielt europäische Her-

steller in der Umstellung ihrer Produktionsprozesse auf Klimaneutralität unterstützt und dadurch die Investitions-

bedingungen in Deutschland Europa verbessert werden könnten.  

Mittel des Infrastruktursondervemögens sollten darauf verwendet werden können, etwaige Mehrkosten für soziale 

und klimafreundliche Produkte auszugleichen, damit die Beschaffungsstellen auch materiell befähigt werden die 

eventuell teureren Produkte einzukaufen.  

 

 

 

  

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Klimaschutz/leitmaerkte-fuer-klimafreundliche-grundstoffe.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Klimaschutz/leitmaerkte-fuer-klimafreundliche-grundstoffe.pdf?__blob=publicationFile&v=23
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